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Planbericht ï Begründung 

1 Einführung 

1.1 Planungsanlass und -erfordernis der Planung 

Die Gemeinde Groß Kordshagen verzeichnet eine steigende Nachfrage nach Baugrund-

stücken für den individuellen Eigenheimbau. Angesichts der Baulandnachfrage beabsich-

tigt die Gemeinde Groß Kordshagen im Hauptort Groß Kordshagen die vorhandenen Bau-

flächenpotenziale westlich des Sportplatzes einer baulichen Nutzung für die Errichtung von 

bestandsergänzenden Einfamilien-Wohnhäusern zuzuführen. 

Mit der Bereitstellung von Bauplätzen für den individuellen Eigenheimbau soll auf den ört-

lichen Bedarf an Wohnbauflächen angemessen reagiert und ein Beitrag sowohl zur Eigen-

tumsbildung der Bevölkerung als auch zur Eigenentwicklung von Groß Kordshagen als 

Wohnstandort in ländlicher Lage geleistet werden.  

Das Plangebiet ist bisher nicht Gegenstand von rechtsverbindlichen Bebauungsplänen und 

planungsrechtlich als Außenbereich gemäß § 35 BauGB zu betrachten. Daher kann das 

Baurecht für die Realisierung der angestrebten Wohnbauentwicklung nur über die Aufstel-

lung eines Bebauungsplans im Regelverfahren geschaffen werden. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Kordshagen hat dazu auf ihrer Sitzung am 

13.12.2021 einen entsprechenden Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 2 

ĂWohngebiet Am Kirchsteigñ gefasst. 

 

1.2 Ziele und Zwecke der Planung 

Die wesentlichen Ziele und Zwecke des vorliegenden Bebauungsplans Nr. 2 ĂWohngebiet 

Am Kirchsteigñ bestehen darin, im Plangebiet die planungsrechtlichen Voraussetzungen 

für die Bereitstellung von Flächen für den individuellen Eigenheimbau in Form von freiste-

henden Einfamilien- und Doppelhäusern einschließlich einer geordneten verkehrlichen und 

technischen Erschließung zu schaffen.  

Dazu sollen im Bebauungsplan ein Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 der Baunutzungs-

verordnung (BauNVO) sowie die neu herzustellenden Verkehrsflächen zur Erschließung 

der einzelnen Baugrundstücke festgesetzt werden. Darüber hinaus werden Festsetzungen 

zum Maß der baulichen Nutzung sowie zur überbaubaren Grundstückfläche getroffen, um 

die gewünschte Bauform zu ermöglichen. Zur Berücksichtigung der Belange des Natur- 

und Umweltschutzes werden u. a. im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung die Aus-

wirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen geprüft und erforderliche Maßnahmen 

zur Sicherstellung der Verträglichkeit festgelegt.  
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Der Bebauungsplan verfolgt die Absicht, die bauliche Entwicklung des Plangebietes orts-

bildverträglich und unter sachgerechter Abwägung der von der Planung betroffenen öffent-

lichen und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 BauGB (Abwägungsgebot) zu steuern.  

Im Rahmen der B-Planaufstellung werden die vorgenannten Maßgaben und Ziele behan-

delt und durch entsprechende Festsetzungen städtebaulich verbindlich geregelt. 

 

1.3 Plangrundlage und Ausarbeitung der Planung 

Der Entwurf des Bebauungsplans wurde auf der Grundlage des amtlichen Liegenschafts-

katasters (ALKIS-Daten der Flurstücke), mit Stand Januar 2025, einschließlich der Ver-

messungsdaten mit Stand November 2024 erarbeitet. 

Die Darstellung der Übersichtskarte erfolgt auf der Grundlage der Topografischen Karte 

des Amtes für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Mecklenburg-Vorpom-

mern © GeoBasis-DE/M-V 2022. 

Der Bebauungsplan enthält 

den Teil A: Planzeichnung, Maßstab 1:1.000 / 1:2.000 mit der Planlegende, 

den Teil B: Textliche Festsetzungen mit Örtlichen Bauvorschriften und Hinweisen, 

die Verfahrensvermerke, 

eine Übersichtskarte zur Lage des Plangebietes, Maßstab 1:20.000. 

 

2 Lage, Größe und Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 2 ist räumlich in zwei Teilgebiete gegliedert. Das 

Teilgebiet ï Geltungsbereich (GB) 1 ï befindet sich im westlichen Bereich der Ortslage 

Groß Kordshagen bzw. westlich des Sportplatzes. Das zweite Teilgebiet ï Geltungsbereich 

(GB) 2 ï befindet sich ca. 700 m nördlich der Ortslage Groß Kordshagen, im Bereich einer 

ehemaligen Sandgrube.  

Die administrative Lage stellt sich wie folgt dar: 

Land:  Mecklenburg-Vorpommern 

Kreis:  Vorpommern-Rügen 

Gemeinde:  Groß Kordshagen, OT Groß Kordshagen 

Im Umgriff des zweigeteilten Plangebietes befinden sich folgende Flurstücke und Flur-

stücksteile der Gemeinde Groß Kordshagen: 
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Tabelle 1: Flurstücke und Flurstücksteile im Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Gemarkung Flur Flurstücke 

Geltungsbereich GB 1 (1,24 ha)  

Groß Kordshagen 12 35 (tlw.), 36 (tlw.) 38, 51, 52/2 (tlw.), 53 (tlw.) und 54 (tlw.) 

Geltungsbereich GB 2 (1,26 ha) 

Groß Kordshagen 12 6 (tlw.) 

 

Der zweigeteilte Geltungsbereich (GB) des Bebauungsplans wird wie folgt umgrenzt: 

Geltungsbereich GB 1: 

¶ im Osten durch den Sportplatz;  

¶ im Norden durch den Landweg ĂDer Kirchsteigñ bzw. die s¿dliche Flurst¿cksgrenze 

des Wegeflurstückes 35 und 36 Flur 12 der Gemarkung Groß Kordshagen; 

¶ im Westen durch Wohnbebauung der Siedlungserweiterungen der 1980er Jahre bzw. 

die östliche Flurstücksgrenze des Flurstückes 52/1 der Flur 12 der Gemarkung Groß 

Kordshagen; 

¶ im Süden durch die Wohnbebauungen der Siedlungserweiterungen der 1980er Jahre 

und das Wohnumfeld eines Geschosswohnungsbaus bzw. durch die nördlichen Flur-

stücksgrenzen der Flurstücke 48, 49 und 50 Flur 12 der Gemarkung Groß Kordsha-

gen;  

Geltungsbereich GB 2: 

¶ im Osten durch Grünland 

¶ im Norden durch einen Landweg bzw. die südliche Flurstückgrenze der Wegeflurstü-

cke 18 der Flur 12 und 25 der Flur 11 der Gemarkung Groß Kordshagen; 

¶ im Westen durch Grünland;  

¶ im Süden durch die nördliche Flurstücksgrenze des Flurstückes 7/1 der Flur 12 der 

Gemeinde Groß Kordshagen. 

 

Das Plangebiet hat im Umgriff der zwei Teilflächen eine Gesamtgröße von rd. 2,5 ha. 

Die räumliche Lage des Plangebiets ist aus der Übersichtskarte sowie aus der Planzeich-

nung ersichtlich. 
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3 Planungsvorgaben 

3.1 Planungsrechtliche Situation 

GemªÇ Ä 1 Abs. 3 BauGB ist die Gemeinde verpflichtet, ĂéBauleitplªne aufzustellen, so-

bald und soweit es f¿r die stªdtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist.ñ Auf 

der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung bestehen für den Geltungsbereich des aufzu-

stellenden Bebauungsplans bisher keine rechtsverbindlichen Vorgaben.  

Da das Plangebiet bisher nicht Gegenstand von rechtsverbindlichen Bebauungsplänen ist 

und außerhalb des im Zusammenhang bebauten Siedlungsgebietes liegt, sind die Flächen 

des Geltungsbereiches planungsrechtlich als Außenbereich gemäß § 35 BauGB zu be-

trachten.  

Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung der Wohnbebauung zu 

schaffen, ist daher die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich. Der Bebauungs-

plan wird im Normal- bzw. Regelverfahren nach Maßgabe der §§ 2 bis 10a BauGB aufge-

stellt. Ein Umweltbericht nach § 2a BauGB wird als gesonderter Teil der Begründung vor-

gelegt. 

 

3.2 Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

Nach § 1 Abs. 4 BauGB i.V.m. 4 Abs. 1 ROG sind die Bauleitpläne den übergeordneten 

Zielen der Raumordnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG) und Landesplanung anzupassen.  

Das Anpassungsgebot bedeutet, dass die Ziele der Raumordnung in der Bauleitplanung je 

nach Grad ihrer Aussageschärfe konkretisierungsfähig sind, nicht aber im Wege der Ab-

wägung überwunden werden können. Folglich unterliegen die Ziele der Raumordnung ei-

ner Beachtenspflicht. Die Grundsätze (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 ROG) und sonstigen Erfordernisse 

der Raumordnung (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG) sind dagegen einer Abwägung zugänglich, hier-

bei jedoch im Rahmen der Planaufstellung angemessen zu berücksichtigen.  

Für die Aufstellung des Bebauungsplans ergeben sich die Ziele und Grundsätze der Raum-

ordnung aktuell aus: 

¶ dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V 

2016), 

¶ dem Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP 2010). 

  



Bebauungsplan Nr. 2 ăWohngebiet Am Kirchsteigò Planungsvorgaben  

 

5 

3.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V 

2016) 

Ziel 4.1 (5) Vorrang der Innenentwicklung 

ĂIn den Gemeinden sind die Innenentwicklungspotenziale sowie Mºglichkeiten der Nach-

verdichtung vorrangig zu nutzen. Sofern dies nachweislich nicht umsetzbar ist, hat die Aus-

weisung neuer Siedlungsflächen in Anbindung an die Ortslage zu erfolgen. [é]ñ 

Beachtung in der Planung: 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans wird der bestehenden und prognostizierten Nach-

frage nach Grundstücken für den individuellen Eigenheimbau in ländlicher Lage Rechnung 

getragen. Nach letzter größerer Bautätigkeit vor 1990 soll die gewachsene Siedlungsstruk-

tur des Gemeindehauptortes Groß Kordshagen um neue Wohnsiedlungsflächen erweitert 

und die wohnbauliche Eigenentwicklung der Gemeinde Groß Kordshagen unterstützt wer-

den. Die Planung ist erforderlich, da sich die Nachfrage nach Wohnbauflächen perspekti-

visch nicht ausreichend über Baulückenschließungen, Umnutzung und Verdichtung abde-

cken lässt. Sowohl der Gemeindehauptort Groß Kordshagen als auch die Ortslagen Ar-

bshagen und Flemendorf verfügen jeweils über vorhanden Flächen, die dem unbeplanten 

Innenbereich nach § 34 BauGB zuzuordnen sind (s. Kap. 3.4). Eine Bebauung ist jedoch 

aufgrund fehlender Grundstücksabgabebereitschaft durch die jeweiligen Grundstückeigen-

tümer oder aufgrund fehlender eigener Bebauungsabsichten nicht zu erwarten.  

Die Baugebietsentwicklung stellt einen Anschluss an die vorhandenen Siedlungsstrukturen 

her und erfolgt im räumlichen Zusammenhang mit der bebauten Ortslage des Gemeinde-

hauptortes Groß Kordshagen. Damit entspricht die Planung der landesplanerischen Ziel-

vorgabe, neue Siedlungsflächen in Anbindung an vorhandene Ortslagen auszuweisen. 

 

Ziel 4.1 (6) Vermeidung von Zersiedlung 

ĂDie Zersiedlung der Landschaft, die bandartige Entwicklung der Siedlungsstruktur sowie 

die Verfestigung von Siedlungssplittern zu sind vermeiden.ñ 

Beachtung in der Planung: 

Das Ziel der Raumordnung wird beachtet, da mit der Planung weder die Entwicklung band-

artiger Siedlungsstrukturen noch die Verfestigung von Siedlungssplittern hervorgerufen 

wird.  
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Grundsatz 4.1 (7) Gestaltung der Siedlung 

ĂStªdte und Dºrfer sollen in ihrer Funktion, Struktur und Gestalt erhalten und behutsam 

weiterentwickelt werden. Dabei haben sich Städtebau und Architektur den landschaftstypi-

schen Siedlungsformen, dem Ortsbild, der Landschaft, den historischen und regionalen 

Gegebenheiten anzupassen. Das Erscheinungsbild historisch wertvoller Gebäude und En-

sembles soll erhalten bleiben.ñ 

Berücksichtigung in der Planung 

Dem Grundsatz wird entsprochen. Die städtebauliche Konzeption des Bebauungsplans 

knüpft an die umliegenden Siedlungsstrukturen an und entspricht der ortsüblichen Wohn-

bebauung in der Umgebung des Plangebietes. Die homogene und ortsbildverträgliche Ein-

bindung des Plangebietes in die gewachsene Siedlungsstruktur der Ortslage Groß 

Kordshagen wird durch entsprechenden Festsetzungen städtebaulich verbindlich geregelt. 

 

Ziel 4.2 (2)  

ĂIn Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion ist die Ausweisung neuer Wohnbauflächen 

auf den Eigenbedarf zu beschränken.ñ 

Beachtung in der Planung: 

Im Jahr 2022 betrug die Bevölkerungszahl der Gemeinde Groß Kordshagen 311 Einwoh-

ner*innen. Damit verzeichnet die Gemeinde Groß Kordshagen im Betrachtungszeitraum 

der Jahre 2012 bis 2022 einen Anstieg der Einwohnerzahl von 35 Einwohner*innen bzw. 

rd. 12 %. Anhand der Altersgruppenverteilung ist erkennbar, dass die Bevölkerungsent-

wicklung mit einer Verdoppelung der Alterskohorte der 31- bis 40-jährigen, d. h. der Jahr-

gänge in der potenziellen Familiengründungsphase, einhergeht. Die Alterskohorte der Kin-

der hat sich ebenfalls mehr als verdoppelt. 
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Abbildung 1: Entwicklung der Altersstruktur in der Gemeinde Groß Kordshagen 2012 bis 

20221 

Der Wohnungsbestand in Groß Kordshagen umfasst 168 Wohnungen in Wohngebäuden 

und Nichtwohngebäuden. Gegenüber 166 Wohnungen im Jahr 2011 ist der Wohnungsbau 

in Groß Kordshagen bislang stagnierend, während die Bevölkerungszahl steigt. Der Haus-

haltsfaktor (EW/WE) hat sich in der Folge von 1,66 auf 1,85 erhöht und lag damit über dem 

durchschnittlichen Haushaltsfaktor von 1,67 auf Landkreisebene2. Bei linearer Fortschrei-

bung der Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2030 ergibt sich rein rechnerisch ein Be-

darf von 14 WE, um den Haushaltsfaktor von 1,85 zu halten.  

 Einwohner*innen 
(EW) 

Wohneinheiten 
(WE) 

Haushaltfaktor 
(EW/WE) 

2012 276 166 1,6 

2023 308 168 1,85 

Saldo 35   

Saldo p. a. 3,5   

lineare Fortschreibung mit 3,5 
EW p.a. bis 2030 

339 183 1,85 

Tabelle 2:  Berechnung Wohnbedarfsorientierungswerte 

 

1 Abbildung anhand der Bevölkerungsdaten des Amtes Niepars. 

2  Berechnung anhand von Bevölkerungsdaten aus Statistische Berichte A I ï j Bevölkerungsentwicklung der Kreise und 

Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern (Faktoren der Bevölkerungsentwicklung) 2023 und Wohnungdaten aus Statisti-
sche Berichte F I ï j Wohnungswesen des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern 
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Zugleich verzeichnet die Gemeinde Groß Kordshagen ca. 5 Bauanfragen p.a. durch bau-

willige Haushalte aus dem Ort und von außerhalb3. Ausgehend von 1 WE je Bauanfrage 

im Einfamilienhaussektor, ergibt sich daraus bis zum Jahr 2030 rein rechnerisch ein Wohn-

baubedarf von 40 WE. Dieser aus den Bauanfragen resultierende Wohnbaubedarf saldiert 

sich mit dem o. g. Bedarf zur Stabilisierung des Haushaltsfaktors auf einen mittel- bis lang-

fristigen Orientierungswert von 26 WE.  

Mit Schreiben vom 15.06.2023 hat das Amt für Raumordnung und Landesplanung Vor-

pommern u. a. mitgeteilt, dass ein gemeindliche Bedarf von 20 WE bis zum Jahr 2030 

raumordnerisch mitgetragen wird. In einem Abstimmungsgespräch mit dem Amt für Raum-

ordnung und Landesplanung Vorpommern am 25.10.2023 wurde diese Größe bestätigt.  

Auf der Grundlage des Bebauungsplans lassen sich je nach Grundstücksgröße ca. zehn 

bis 13 Bauparzellen aufteilen. Unter der Annahme, dass jedes Einfamilienhaus perspekti-

visch mit einer Einliegerwohnung ausgestattet werden kann, ergeben sich rein rechnerisch 

maximals rd. 20 WE. Aus Sicht der Gemeinde Groß Kordshagen entspricht die Planung 

damit der Zielaussage des Programmsatzes 4.2 (2) des LEP MV 2016.  

  

 
3 Angaben des Bauamtes Niepars. 
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3.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP) 

Gemäß der Festlegungskarte des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 

liegt das Plangebiet vollständig in einem Tourismusentwicklungsraum.  

 

Abbildung 2: Auszug aus der Festlegungskarte des Regionalen Raumentwicklungspro-

gramms Vorpommern 

Tourismusräume: 

Nach Programmsatz 3.1.3 sollen die Tourismusentwicklungsräume unter Nutzung ihrer 

spezifischen Potenziale als Ergänzungsräume für die Tourismusschwerpunkträume entwi-

ckelt werden. Der Ausbau von weiteren Beherbergungseinrichtungen soll möglichst an die 

Schaffung bzw. das Vorhandensein touristischer Infrastrukturangebote oder vermarktungs-

fähiger Attraktionen und Sehenswürdigkeiten gebunden werden. 
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Berücksichtigung in der Planung:  

Die Aufstellung des Bebauungsplans dient der Schaffung von Wohnraum im Einfamilien-

haussegment in der Ortslage Groß Kordshagen. Nördlich des Gemeindehauptortes Groß 

Kordshagen wird das Camping- und Tiny House-Resort ĂPrima-Resort-Boddenblickñ be-

trieben. Die geplante Wohnnutzung und das Campingsresort stehen nicht im Widerspruch 

zueinander. Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassungsfähigen Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes und sonstige nicht störende Gewerbebetriebe einschließlich 

Ferienwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO sind nicht Bestandteil des Bebauungsplans 

Nr. 2 ĂWohngebiet Am Kirchsteigñ. Konkurrierende Beherbergungsangebote sind daher 

nicht zu befürchten; der Bebauungsplan lässt sich mit dem Tourismusentwicklungsraum 

vereinbaren. 

 

Programmsatz 4.1 (2) 

Die Siedlungsentwicklung soll die optimale Nutzung der vorhandenen sozialen, kulturellen, 

sportlichen, wirtschaftlichen und technischen Infrastruktur unterstützen. Die Siedlungsent-

wicklung soll eine räumliche Zusammenführung von Wohnen, Arbeiten, Versorgung, 

Dienstleistung und Kultur befördern. 

Berücksichtigung in der Planung: 

Die Planung ist offen für das Wohnen ergänzende Nutzungen und leistet somit einen Bei-

trag, den Gemeindehauptort Groß Kordshagen durch eine Ergänzung der Nutzungsstruk-

tur weiterzuentwickeln. So sind im geplanten Wohngebiet neben dem Wohnen auch nicht 

störende Handwerksbetriebe zulässig, die sich in die umgebende ländlich-dörfliche Struk-

tur einfügen und mit ihrem Kundenkreis auf das regionale Umfeld ausgerichtet werden 

können.  

 

Programmsatz 4.1. (3) 

Schwerpunkte der Wohnbauflächenentwicklung sind die Zentralen Orte. Sie sollen sich 

funktionsgerecht entwickeln. In den übrigen Gemeinden ist die Wohnbauflächenentwick-

lung am Eigenbedarf, der sich aus Größe, Struktur und Ausstattung der Orte ergibt, zu 

orientieren. (Z) 

Beachtung in der Planung: 

gleichlautend zu Ziel der Raumordnung 4.2 (2) LEP MV 
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Programmsatz 4.1 (4) 

Die Ausweisung neuer Wohnbauflächen hat in Anbindung an bebaute Ortslagen zu erfol-

gen. (Z) Der Entstehung neuer Splittersiedlungen sowie der Erweiterung vorhandener 

Splittersiedlungen soll entgegengewirkt werden. 

Beachtung in der Planung: 

Das Ziel der Raumordnung wird wie folgt beachtet: Aufgrund der Lage des Plangebietes 

inmitten zweier etablierter Siedlungslagen des Gemeindehauptortes Groß Kordshagen, er-

folgt die Baugebietsentwicklung im räumlichen Zusammenhang und in Anbindung an die 

bebaute Ortslage. Die Entstehung neuer Splittersiedlungen wird durch den Bebauungsplan 

Nr. 2 ĂWohngebiet Am Kirchsteigñ nicht hervorgerufen. 

 

3.3 Städtebauliche Planungen der Gemeinde 

3.3.1 Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Groß Kordshagen verfügt nicht über einen Flächennutzungsplan. Aufgrund 

des fehlenden Flächennutzungsplans wird der Bebauungsplan Nr. 2 als selbständiger Be-

bauungsplan gem. § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB in Verbindung mit einer Standortwahl (s. Kap. 

3.4) im Gemeindegebiet aufgestellt. Der Bebauungsplan bedarf der Genehmigung durch 

die höhere Verwaltungsbehörde. 

Der selbstständige Bebauungsplan darf nur aufgestellt werden, wenn er ausreicht, um die 

städtebauliche Entwicklung der Gemeinde zu ordnen. Damit ist nicht gemeint, dass er 

zwangsläufig das gesamte Gemeindegebiet oder große Teile davon erfassen muss. Der 

selbständige Bebauungsplan darf auch einen geringen Teil des Gemeindegebiets abde-

cken, wenn er dem Ordnungsauftrag in qualitativer Hinsicht nachkommt und ohne dass er 

negative Auswirkungen auf die generelle städtebauliche Entwicklung und Ordnung hervor-

ruft. Genau hier liegt die Grenze des selbstständigen Bebauungsplans: Sobald die städte-

bauliche Entwicklung der Gemeinde, z. B. aufgrund einer Vielzahl konfligierender Nut-

zungsansprüche, nur noch in einem das gesamte Gemeindegebiet erfassenden Flächen-

nutzungsplan geordnet werden kann, bleibt für die Aufstellung eines selbstständigen Be-

bauungsplans kein Raum.4 

Die Gemeinde Groß Kordshagen bildet mit den Ortsteilen Arbshagen und Flemendorf eine 

ländlich geprägte Gemeinde mit zusammen 308 Einwohnern5. Bei den Ortsteilen handelt 

es sich um kleinere Siedlungs- und Gutsdörfer mit überwiegender Wohnnutzung, umgeben 

von großflächiger Ackerflur. Die kleinteilige Siedlungsentwicklung der Gemeinde Groß 

 
4 vgl. Arndt, in: UPR 2018, Heft 3, S. 90-95. 

5 Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 2024: Statistische Berichte A I ï j, Bevölkerungsentwicklung der 

Kreise und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern 2024. 
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Kordshagen war stets auf den konkreten Bedarf ausgerichtet und konnte durch die pla-

nungsersetzenden Instrumente der §§ 34 und 35 BauGB gesteuert werden.  

Bereits im November 1990 wurde der Aufstellungsbeschluss für einen Flächennutzungs-

plan gefasst (Beschluss-Nr. 17-12/90). Die Offenlage des FNP wurde im Dezember 1990 

beschlossen (Beschluss-Nr. 29-14/90). Anschließend wurde die Aufstellung des FNP nicht 

weiterverfolgt, da Bautätigkeiten, bspw. für wohnbauliche oder gewerbliche Vorhaben, wel-

che die Entwicklung von Bauflächen oder sonstigen Maßnahmen zur Bodenordnung im 

Sinne des BauGB erfordern würde, nicht zu erwarten waren. Eine Ausnahme besteht le-

diglich hinsichtlich der Planung eines Campingplatzes nördlich der Ortslage Groß Kordsha-

gen. Hierzu wurde im Jahr 1992 der Bebauungsplan Nr. 1 ĂFreizeit- und Campinganlage 

GroÇ Kordshagenñ erstmalig aufgestellt und in der Zwischenzeit zweier  nderung zuge-

führt. Die Satzungsfassung der 2. Änderung ist seit 12.12.2016 rechtsverbindlich und 

schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Camping- und Tiny House-Res-

ort ĂPrima-Resort-Boddenblickñ, das seit 2024 in Betrieb ist. 

Nach Dekaden sieht sich die Gemeinde Groß Kordshagen aufgrund der steigenden Nach-

frage nach Baugrundstücken für den individuellen Eigenheimbau zur bauplanungsrechtli-

chen Schaffung von Wohnbauflächen veranlasst. Die Gemeinde Groß Kordshagen verfolgt 

das Ziel der Einwohnerstabilisierung durch Zuzug junger Familienhaushalte und will daher 

den Ansiedlungswillen und die Eigentumsbildung untersützten.  

Nachdem in den 1990er Jahren der Bebauungsplan Nr. 1 ĂFreizeit- und Campinganlage 

GroÇ Kordshagenñ erstmalig aufgestellt worden ist, stellt die Gemeinde den Bebauungs-

plan Nr. 2 auf. Dieser dient der Entwicklung einer bestandsergänzenden Wohnbebauung 

im Einfamilienhaussegment, auf ca. zehn bis 13 Bauparzellen. Da eine vergleichbare 

Wohnbauentwicklung dieser Größe zuletzt in den 1980er Jahren stattfand, soll mit der Be-

reitstellung weiterer Bauplätze für den individuellen Eigenheimbau auf den örtlichen Bedarf 

an Wohnbauflächen angemessen reagiert und ein Beitrag sowohl zur Eigentumsbildung 

der Bevölkerung als auch zur Eigenentwicklung von Groß Kordshagen als Wohnstandort 

in ländlicher Lage geleistet werden.  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 dient lediglich der Ermöglichung von zusätzli-

chen Wohneinheiten, angrenzend an die vorhandene Siedlungsstruktur von Groß Kordsha-

gen zur Deckung des örtlichen Bedarfs. Der Bebauungsplan nimmt flächenmäßig nur einen 

geringen Teil des Gemeindegebietes in Anspruch, knüpft an die umliegenden Siedlungs-

strukturen an, die bereits durch Wohnnutzungen geprägt sind, und entspricht der ortsübli-

chen Wohnbebauung in der Umgebung des Plangebietes, ohne dass konfligierende Nut-

zungsansprüche hervorgerufen werden. Da keine weiteren Entwicklungen über diesen 

Rahmen hinaus geplant sind, würde die Aufstellung eines Flächennutzungsplans nach 

Lage der Dinge kein über das faktisch schon Vorhandene hinausgehende städtebauliches 

Ordnungsziel setzen. Nach Auffassung der Gemeinde Groß Kordshagen ist damit der Be-

bauungsplan Nr. 2 ausreichend, um die städtebauliche Entwicklung zu ordnen.  
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3.3.2 Benachbarte Bebauungspläne und sonstigen Satzungen 

Das Plangebiet ist bislang nicht Bestandteil eines rechtverbindlichen Bebauungsplans und 

wird weder vom Geltungsbereich eines anderen Bebauungsplans überdeckt noch berührt.  

Das nächst gelegene Bebauungsplangebiet ist der Geltungsbereich des Bebauungsplans 

Nr. 1 ĂFreizeit- und Campinganlage GroÇ Kordshagenñ, der nºrdlich der Ortslage GroÇ 

Kordshagen liegt. Der Bebauungsplan ist i. d. Fassung der 2. Änderung seit 12.12.2016 

rechtsverbindlich und schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Camping- 

und Tiny House-Resort ĂPrima-Resort-Boddenblickñ, das seit 2024 in Betrieb ist. 

 

3.4 Alternativenprüfung und Standortwahl 

Bei der Durchführung eines Bauleitplanverfahrens muss eine Alternativenprüfung vorge-

nommen werden. Diese Verpflichtung ergibt sich sowohl aus dem BauGB selbst ï insbe-

sondere aus § 2a Satz 2 i.V.m. Anlage 1 Nr. 2 lit. d BauGB sowie aus § 3 Abs. 1 BauGB ï 

wie auch aus der Rechtsprechung (BVerwG, Urt. v. 5.7.1974 ï 4 C 50.72). Ohne Untersu-

chung, Prüfung und Bewertung von Alternativen kann im Rahmen der Abwägung nicht 

sachgerecht darüber entschieden werden, welches die städtebauliche sinnvollste Lösung 

darstellt. Das gilt in besonderem Maße für einen selbständigen Bebauungsplan, der nach-

weisen muss, dass er keine negativen Auswirkungen auf die generelle städtebauliche Ent-

wicklung und Ordnung hervorruft. 

Für die Altenativenprüfung werden zunächst die Innenentwicklungspotenziale der Ge-

meinde Groß Kordshagen überprüft. Insgesamt stehen elf potenzielle ĂBaul¿ckenñ zur Ver-

fügung, die rein rechnerisch einen Entwicklungsrahmen für die Schaffung von Wohnraum 

in der Gemeinde Groß Kordshagen abbilden. Da aufgrund von Eigentumsverhältnissen 

kein Zugriff auf diese Flächen besteht, eine Bebauung aufgrund fehlender Grundstücksab-

gabebereitschaft durch die jeweiligen Grundstückeigentümer oder aufgrund fehlender ei-

gener Bebauungsabsichten nicht zu erwarten ist, stehen für das verfolgte städtebauliche 

Entwicklungsziel der vorliegenden Planung die Innenentwicklungspotenziale jedoch nicht 

zur Verfügung. 
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Flur, Gemarkung potenzielle ĂBaul¿ckenñ mit Zu-

ordnung der Flurstücksnummer 

Status 

12,  

Groß Kordshagen 

57, 81, 137, 139/1, 141 ohne perspektivische Bauabsicht / 

fehlende Grundstücksabgabebereit-

schaft 

 

Abbildung 3: Baulückenkataster ï Gemeindehauptort Groß Kordshagen 
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Flur, Gemarkung potenzielle ĂBaul¿ckenñ mit Zu-

ordnung der Flurstücksnummer 

Status 

12,  

Arbshagen 

17 ohne perspektivische Bauabsicht / feh-

lende Grundstücksabgabebereitschaft 

 

Abbildung 4: Baulückenkataster ï Ortsteil Arbshagen 
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Flur, Gemarkung potenzielle ĂBaul¿ckenñ mit Zu-

ordnung Flurstücksnummern 

Status 

12,  

Flemendorf 

30, 33, 54, 55, 83, 87 ohne perspektivische Bauabsicht / feh-

lende Grundstücksabgabebereitschaft 

 

Abbildung 5: Baulückenkataster ï Ortsteil Flemendorf 
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Neben den Innenentwicklungspotenziale stehen zwei Alternativflächen für die Betrachtung 

einer Siedlungsentwicklung durch die Gemeinde Groß Kordshagen zur Verfügung 

Im Umgriff der Alternativfläche 01 befinden sich die östlich des Sportplatzes gelegenen 

Flurstücke 56, 58, 61 (tlw.), 62, 65, 66, 69 und 76 der Flur 12 der Gemarkung Groß 

Kordshagen, die als Zier- und Nutzgärten genutzt werden. Die Gemeinde Groß Kordsha-

gen hat die Flurstücke ursprünglich in den Geltungsbereich der Vorentwurfsfassung des 

Bebauungsplans Nr. 2 aufgenommen, sich jedoch im weiteren Planverfahren gegen die 

Inanspruchnahme dieser Flurstücke für die Entwicklung von Wohnbauflächen entschieden. 

Mit dem aktuellen Plangebiet des Bebauungsplans Nr 2 lässt sich sowohl eine Verknüp-

fung an die vorhandene städtebauliche Struktur des Bestandes der Einfamilienhausbebau-

ung der 1980er Jahre erzielen als auch eine verkehrliche Erschließung über vorhandene 

Zufahrten herstellen.  

 

Abbildung 6: Alternativfläche 01 ï Gemeindehauptort Groß Kordshagen 
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Die Alternativfläche 02 in Flemendorf umfasst das Flurstück 90 der Flur 12 der Gemar-

kung Flemendorf und umfasst eine Göße von 1,08 ha. Je nach Grundstücksgröße können 

ca. zehn bis 15 straßenanliegende Bauparzellen bereitgestellt werden. Ein Vorteil dieser 

Flªche liegt in der direkten Lage an der Ortsdurchfahrt ĂKarniner Wegñ der L 212. Hierdurch 

wäre die verkehrliche Erschließung der Bauparzellen ohne die Schaffung zusätzlicher Ver-

kehrsflächen möglich. Bei der Fläche handelt es sich jedoch um eine landwirtschaftliche 

Nutzfläche, die aufgrund der naturschutzrechtlichen Agrarklausel und gleichzeitig anderer 

zur Verfügung stehender Flächenpotenziale nicht in Anspruch genommen werden soll. Die 

sog. Agrarklausel in § 1a Abs. 2 Satz 4 BauGB regelt, dass die Notwendigkeit der Um-

wandlung landwirtschaftlich [é] genutzter Flªchen begr¿ndet werden soll, dabei sollen Er-

mittlungen zu den Mºglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden [é]. Da 

zugleich die Alternativfläche 01 zur Verfügung steht, fällt die abwägende Entscheidung ge-

gen die Inanspruchnahme der Alternativfläche 02. Gegen die Alternativfläche 02 spricht 

außerdem, dass die landwirtschaftlichen Flächen mit einer gemäß Bodenschätzung mittle-

ren Ertragsfähigkeit von 53 Bodenpunkten gekennzeichnet sind und daher die Planung 

nicht mit dem Ziel der Raumordnung des Plansatzes 4.5 (2) LEP M-V vereinbar wäre, wo-

nach die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen ab der Wertzahl 50 nicht in andere Nut-

zungen umgewandelt werden dürfen.  

  

Abbildung 7: Alternativfläche 02 ï Ortsteil Flemendorf  



Bebauungsplan Nr. 2 ăWohngebiet Am Kirchsteigò Beschreibung des Plangebiets  

 

19 

4 Beschreibung des Plangebiets 

4.1 Nutzung und Topographie des Plangebietes 

Das Plangebiet (Geltungsbereich 1) wurde in vergangener Zeit z. T. kleingärtnerisch ge-

nutzt. Aus dieser früheren Nutzung sind noch einige aufgelassene Lauben und Schuppen 

vorhanden. Die Flächen werden durch Mahd überwiegend von Bewuchs kurz gehalten und 

sind mit einer Mischung aus Nadel- und Laubbaumgruppen, markanten Einzelbäumen so-

wie einigen alten Obstbäumen bestockt. Der Stich zur Chausseestraße wird als teilbefes-

tigter Zufahrtsweg zu den Garagen eines Mehrfamilienhauses des ehem. LPG-Wohnungs-

baus genutzt. Bei der Fläche des Flurstückes 38 handelt es sich um Gartenland, das einer 

privaten Kleintierhaltung unterliegt. 

Das Plangebiet ist flach und liegt topografisch auf einer Höhe von im Mittel ca. sechs bis 

acht Meter üNN.  

teilbefestiger Zufahrtsweg zur Garagenanlage 
des Mehrfamilienhaus des ehem. LPG-
Wohnungsbaus 

Flurstück 38 mit privater Kleintierhaltung 
(Hühnerauslauf) 

  

ehem. kleingärtnerische Nutzung, Bestockung mit Nadel- und Laubbaumgruppen, markanten Ein-
zelbäumen, sowie einigen alten Obstbäumen 
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Bei der Teilfläche GB 2 des Plangebietes handelte es sich um eine ehemaligen Sandgrube. 

Diese wurde mit Schlick aufgefüllt, der im Zuge der Neuanlage der Rügenbrücke im Rah-

men der Pfeilergründungen ausgespült wurde. 

  

Blick in Richtung der ehem. Sandgrube (Blickrichtung Süd (linkes Foto) und West (rechtes Foto)) 

Abbildung 8: Fotodokumentation im Rahmen der Bestandsaufnahme des Plangebietes 

 

4.2 Die Umgebung des Plangebietes 

Der westlich des Plangebietes (Geltungsbereich 1) angrenzende Siedlungsteil geht auf den 

DDR-Einfamilienhausbau mit Typenhäusern zurück. Im Osten des Plangebietes grenzt 

eine Sportanlage mit Vereinsgebäude und Fußballfeld an. Hinzu kommt ein Mehrfamilien-

haus des LPG-Geschosswohnungsbaus, (Chausseestraße 9, 10, 11) das sich zwischen 

dem Sportplatz und der Einfamilienhausbebauung befindet. Auf der Rückseite des Mehr-

familienhauses befinden sich außerdem eine Garagenanlage nebst Zufahrt. Zwischen 

Plangebiet und Sportplatz ist eine alte eingewachsenen Baum-Strauch-Hecke ausgebildet, 

die sich um den Sportplatz zieht. Nordöstlich des Plangebietes verläuft der Weg ĂAm Kirch-

steigñ, der mit Baumreihen und alten Baumhecken gesäumt wird. Dahinter beginnt der of-

fenen Landschaftsraum mit großflächigen Intensivackerschlägen und Grünlandflächen, die 

bis an die Grabow reichen.  
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Umfeld des Plangebietes mit Einfamilienhausbebauung aus den 1980er Jahren, Geschosswohn-
gebäude und Garagenanlage, Sportanlage, Landweg ĂAm Kirchsteigñ 

Abbildung 9: Fotodokumentation im Rahmen der Bestandsaufnahme der Umgebung des 

Plangebietes 

 

4.3 Vorhandene Wohnbevölkerung 

Im Plangebiet selbst befinden sich keine Wohngebäude oder Wohnungen. Die nähere Um-

gebung ist jedoch maßgeblich von Wohnbebauung, vorwiegend in Form von freistehenden 

Einfamilien- und Doppelhäusern unterschiedlichen Baualters geprägt. 

 

4.4 Soziale Infrastruktur und Versorgung 

Gemeinbedarfs- und Versorgungseinrichtungen sind im Gemeindehauptort Groß Kordsha-

gen ï mit Ausnahme des Sportplatzes ï nicht vorhanden. Die nächstgelegenen Kinderta-

gesstªtten befinden sich jeweils in rd. 10 km Entfernung in Niepars (Kita ĂStorchenkinderñ) 

und Altenpleen (Kita ĂKrabbenkisteñ). Der nächstgelegene Schulstandort ist die regionale 

Schule mit Grundschule "Prof. Gustav Pflugradt" in Niepars. 
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4.5 Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes lässt sich über die Landesstraße L 21 her-

stellen. Diese verläuft südlich des Plangebietes als Ortsdurchfahrtsstraße mit dem Stra-

Çennamen ĂChausseestraÇeñ.  

Die nächstgelegene Bushaltestelle ĂGroß Kordshagenñ befindet sich an der Chaussee-

straße und ist vom Plangebiet rd. 100 m entfernt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des vor-

liegenden Bebauungsplans wird die Haltestelle von der Linie 308 Richtung Stralsund und 

Barth der Verkehrsgemeinschaft Nordvorpommern bedient.  

 

4.6 Leitungsgebundene Ver- und Entsorgung 

Das Plangebiet ist nutzungsbedingt bisher medientechnisch unerschlossen.  

Die medientechnische Erschließung des Plangebietes zur Versorgung mit Energie, 

Wärme, Trinkwasser und Telekommunikationsdiensten (inkl. Breitband) lässt sich sowohl 

durch Anschluss an die umliegenden Leitungsnetze als auch durch Neuverlegung bzw. 

Nachrüstung herstellen.  

 

4.7 Schutzgebiete und geschützte Landschaftsteile  

An die Ortslage Groß Kordshagen und damit an den nördlichen Rand des Plangebietes 

grenzt das EU-Vogelschutzgebiet (SPA) DE 1542-401 ĂVorpommersche Boddenland-

schaft und nºrdlicher Strelasundñ. Da rastende Vögel nicht das direkte dörfliche Umfeld 

nutzen bzw. durch den gewöhnlichen "Siedlungsverkehr" nicht gestört werden, sind Aus-

wirkungen auf das Vogelschutzgebiet grundsätzlich nicht zu erwarten. 

Nördlich des Plangebietes befindet sich zudem in rd. 2 km Entfernung das Gebiet Gemein-

schaftlicher Bedeutung GGB DE 1542-302 ĂRecknitz- stuar und Halbinsel Zingstñ. Im Rah-

men der Natura 2000-Verträglichkeitsvoruntersuchung6 konnte festgestellt werden, dass 

das Vorhaben weder allein noch im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten 

zu erheblichen Beeinträchtigungen des EU-Vogelschutzgebietes in seinen für den Schutz-

zweck und die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen führen wird. 

Nach den Darstellungen des Kartenportals Ăwww.geoportal-mv.de" ragt das LSG ĂVorpom-

mersche Boddenküste" (LSG_080a) in Flur 12 auf Flurstück 38 mit einem max. 5,00 m 

breiten Streifen in das Plangebiet hinein. Grundsätzlich fügt sich die Bebauung auf dem 

Flurstück 38 in das vorhandene Siedlungsgefüge ein. Entlang der Ost- und Nordseite des 

Grundstücks befindet sich ein vorhandener heckenartiger Gehölzbestand, so dass das 

 
6  vgl. Natura 2000-Verträglichkeitsvoruntersuchung für das EU-Vogelschutzgebiet ĂVorpommersche Boddenlandschaft und 

nºrdlicher Strelasundñ (DE 1542-401), 2024 
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Grundstück abgeschirmt ist und damit auch keine weitreichenden visuellen Störwirkungen 

in das LSG zu erwarten sind. 

 

4.8 Kultur- und Sachgüter 

Bau- und Bodendenkmale sind im Plangebiet nicht vorhanden bzw. zum Zeitpunkt der Ent-

wurfsfassung nicht bekannt. Dennoch ist auch im Plangebiet jederzeit mit dem Auffinden 

beweglicher und/oder unbeweglicher Bodendenkmäler zu rechnen. In diesem Fall besteht 

gemäß § 11 DSchG M-V Anzeigepflicht gegenüber der unteren Denkmalschutzbehörde. 

Auf die Anzeigepflicht wird im Teil B (Text) des Bebauungsplans hingewiesen.  

 

4.9 Forstrechtliche Belange 

Waldflächen i. S. d. § 2 Landeswaldgesetz (LWaldG M-V) und deren Waldabstandsberei-

che gemäß § 20 LWaldG M-V werden durch das Plangebiet nicht berührt.  

 

4.10 Belange von Nachbargemeinden 

Die Bauleitpläne benachbarter Gemeinden sind nach § 2 Abs. 2 BauGB aufeinander ab-

zustimmen. Diese Regelung bezieht sich als ein Gebot der interkommunalen Abstimmung 

und der gegenseitigen Rücksichtnahme auf alle Bauleitpläne. Durch die Beteiligung der 

Nachbargemeinden Niepars, Karnin und Kenz-Küstrow an der Bauleitplanung wird das 

Rücksichtnahmegebot in verfahrensrechtlicher Hinsicht erfüllt.  

Die Gemeinde Kenz-Küstrow teilte im Rahmen der Unterrichtung der Nachbargemeinden 

gem. § 2 Abs. 2 i.V.m § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 11.05.2023 mit, dass weder 

Einwände noch Bedenken gegen den Vorentwurf des Bebauungsplans vorliegen.  

Die Gemeinde Groß Kordshagen gehört zum Nahbereich der Hansestadt Stralsund. Mit 

Schreiben vom 30.05.2023 teilte die Hansestadt Stralsund mit, dass sie in ihrer oberzent-

ralen Funktion von der Planung nicht betroffen ist. 

Die Nachbargemeinden werden im Rahmen der förmlichen Beteiligung gem. § 2 Abs. 2 

i.V.m § 4 Abs. 2 BauGB weiterhin an der Bauleitplanung beteiligt.   
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5 Städtebauliches Konzept und Variantenbildung 

Als Grundlage f¿r den Bebauungsplan Nr. 2 ĂWohngebiet Am Kirchsteigñ wurde ein stªd-

tebauliches Konzept in mehrere Varianten erstellt. Die sich daraus ergebene Vorzugslö-

sung wurde gemeinsam mit der Gemeinde Groß Kordshagen bzw. den Mitgliedern des 

Bauausschusses und dem Amt Niepars entwickelt und für die Vorentwurfsfassung des Be-

bauungsplans Nr. 2. ĂWohngebiet Am Kirchsteigñ herangezogen.  

Wie nachfolgender Abbildung zu entnehmen, sah das städtebauliche Konzept für die Vor-

entwurfsfassung des Bebauungsplans eine Einfamilienhaus-Bebauung beidseitig des 

Sportplatzes vor, die entlang neuer Erschließungsstraßen angeordnet wird.  

 

Abbildung 10: städtebauliches Konzept für die Vorentwurfsfassung des Bebauungsplans 

Im Ergebnis der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte die Überarbeitung des städtebaulichen Kon-

zeptes. Anhand weiterer Varianten wurde geprüft, wie sich das neue Wohngebiet sowohl 

städtebaulich als auch verkehrlich in das Siedlungsgefüge von Groß Kordshagen besser 

integrieren und ein Wendehammer vermeiden lässt. Die Varianten beziehen sich dabei auf 

das Gebiet westlich des Sportplatzes, da eine Bebauung östlich des Sportplatzes nicht 

mehr Planungsgegenstand des Bebauungsplans Nr. 2 ĂWohngebiet Am Kirchsteigñ ist. 
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Die in Abbildung 11 dargestellten Varianten greifen die linearen Gebäudeanordnung der 

Siedlungserweiterung aus den 1980er Jahren auf und setzten diese im neuen Plangebiet 

fort. Um das neue Wohngebiet mit dem Bestand verkehrlich zu verknüpfen und einen Wen-

dehammer zu vermeiden, wird die PlanstraÇe zudem an die StraÇe ĂChausseestraÇeñ an-

gebunden.  

 

 

Abbildung 11: städtebauliches Konzept, zusätzliche Varianten 



Bebauungsplan Nr. 2 ăWohngebiet Am Kirchsteigò Städtebauliches Konzept und Variantenbildung  

 

26 

Die Grundlage für die Entwurfsfassung des Bebauungsplans bildet das städtebauliche 

Konzept in Abbildung 12. Die linearen Gebäudeanordnung in Anlehnung an die Siedlungs-

erweiterung aus den 1980er Jahren wurde nach Beratung des Bauausschusses der Ge-

meinde Groß Kordshagen zugunsten einer Nordwest-Ausrichtung der Grundstücke und 

Neubebauung verworfen.  

Die gegenüber der Bestandsbebauung verkippte Struktur der Nord-West-Ausrichtung ent-

spricht der städtebaulichen Grundlage für die Vorentwurfsfassung des Bebauungsplans 

und wird von der Gemeinde Groß Kordshagen auch für die Entwurfsfassung des Bebau-

ungsplans befürwortet. Die Gemeindevertretung hat dazu auf ihrer Sitzung am 29.04.2024 

einen entsprechenden Beschluss gefasst. Die Planstraße schließt an den Stichstraße 

ĂChausseestraÇe Hausnr. 15 bis 19ñ an, um eine RingerschlieÇung herzustellen und die 

Ausbildung eines Wendehammers zu vermeiden.  

Die geplante Bauweise mit Einzel- und Doppelhäusern auf grüngeprägten Grundstücken 

entspricht der ortsüblichen Wohnbebauung im Gemeindehauptort Groß Kordshagen. Aus 

den Bezügen zu den umliegenden Siedlungsbereichen und deren Erscheinungsbild wird 

außerdem die Zulässigkeit eines Vollgeschosses einschließlich ausgebauten Dachge-

schosses abgeleitet. 

 

Abbildung 12: städtebauliche Vorzugslösung als Grundlage für die Entwurfsfassung des 

Bebauungsplans  
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6 Inhalte der Planung und Begründung der einzelnen Festsetzungen 

Gemäß § 8 Abs. 1 BauGB enthält der Bebauungsplan die rechtsverbindlichen Festsetzun-

gen für die städtebauliche Ordnung. Die zeichnerischen Festsetzungen werden durch text-

liche Festsetzungen ergänzt und in der folgenden Begründung dargestellt sowie erläutert.  

Die Entwurfsfassung des Bebauungsplans enthält folgende zeichnerische Festsetzungen: 

¶ Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches; 

¶ Art der baulichen Nutzungen: Allgemeines Wohngebiet (WA 1 und WA 2) gemäß 

§ 4 BauNVO (Festsetzung in der Planschablone in der Planzeichnung); 

¶ Maß der baulichen Nutzung: zulässige Geschossigkeit und Höhe baulicher Anla-

gen (Firsthöhe) (Festsetzung in der Planschablone in der Planzeichnung); 

¶ überbaubare Grundstückfläche: Baugrenzen; 

¶ öffentliche Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Verkehrsberu-

higter Bereich; 

¶ Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-

lung von Natur und Landschaft.  

 

Durch textliche Festsetzungen werden die folgenden Regelungen getroffen: 

¶ Art der baulichen Nutzung; 

¶ Bauweise: abweichende Bauweise mit Zulässigkeit von Einzel- und Doppelhäu-

sern; 

¶ Zulässige Zahl von Wohnungen; 

¶ Zulässigkeit von Stellplätzen und Garagen sowie Nebenanlagen; 

¶ Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Eingriffen in Natur- und Land-

schaft 

¶ Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-

zungen; 

¶ Zuordnungsfestsetzungen; 

¶ Regelungen zum Immissionsschutz. 
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6.1 Geltungsbereich 

Der Bebauungsplan Nr. 2 ĂWohngebiet Am Kirchsteigñ setzt nach § 9 Abs. 7 BauGB die 

Grenzen seines räumlichen Geltungsbereichs zeichnerisch durch Planzeichnen 15.13 der 

PlanZV fest. 

Begründung zur zeichnerischen Festsetzung: 

Der räumliche Geltungsbereich (GB) des Bebauungsplans Nr. 2 ist in zwei Teilflächen mit 

der Bezeichnung GB 1 und GB 2 gegliedert: Der Geltungsbereich 1 dient auf einer Fläche 

von rd. 1,22 ha der Schaffung von Planrecht für ein Einfamilienhaus-Wohngebiet ein-

schließlich der verkehrlichen Erschließung. Der Geltungsbereich eines Bebauungsplans 

muss sich nicht zwingend auf eine zusammenhängende Fläche beziehen, sondern kann 

auch mehrere räumlich getrennt liegende Flächen umfassen. Voraussetzung einer ent-

sprechenden Aufgliederung des Geltungsbereiches in zwei räumlich getrennte Teilberei-

che ist, dass diese durch eine einheitliche planerische Konzeption miteinander funktional 

verbunden sind. Da der Teilbereich GB1 Eingriffe in Natur und Landschaft bedingt, die 

nicht im unmittelbaren Umfeld ausgeglichen werden können, wird die Ausgleichsmaß-

nahme für das im Teilbereich GB 1 vorgesehenen Baugebiet im Teilbereich GB 2 festge-

setzt.  

 

6.2 Art der baulichen Nutzung 

Als Baugebietsausweisung setzt der Bebauungsplan zeichnerisch das Allgemeine Wohn-

gebiet (WA) gemäß § 4 BauNVO fest.  

 

Begründung zur zeichnerischen Festsetzung: 

Die Festsetzung des Plangebietes als Allgemeines Wohngebiet WA 1 bis WA 2 ergibt sich 

aus der planerischen Zielvorstellung, das Plangebiet als Wohnsiedlung zu entwickeln. Die 

Baugebietsfestsetzung fügt sich in die Umgebung ein, die bereits von Wohnnutzungen ge-

prägt ist. Ein Allgemeines Wohngebiet dient gemªÇ Ä 4 Abs. 1 BauGBĂvorwiegendñ dem 

Wohnen. ĂVorwiegendñ bedeutet, dass auÇer der Wohnnutzung in einem gewissen Um-

fang auch andere Nutzungen zulässig sind.  

Um eine gewisse Durchmischung des Wohngebietes mit wohnverträglichen bzw. -ergän-

zenden Nutzungen zu ermöglichen, kommt die Festsetzung eines Reinen Wohngebietes, 

in welchem alle das Wohnen ergänzenden oder damit zusammenhängenden Nutzungen 

nur ausnahmsweise zulässig sind, nicht in Betracht. 

Gleiches gilt für die Festsetzung eines Dörflichen Wohngebietes (§ 5a BauNVO). Diese 

Baugebietskategorie ist an enge Festsetzungsvoraussetzungen geknüpft, die weder durch 

die städtebauliche Bestandssituation noch planerische Zielstellung gedeckt werden kön-

nen:  
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Der Gebietstyp des dörflichen Wohngebietes ist primär für die Überplanung bereits bebau-

ter Bereiche entwickelt worden, um zum Erhalt und zur Weiterentwicklung vorhandener 

nutzungsgemischter dörflicher Strukturen beizutragen, die nach Aufgabe landwirtschaftli-

cher Vollerwerbsbetriebe und Vordringen der Wohnnutzung in ihrem Bestand gefährdet 

sind. Ein Ăschleichender Wandelñ ehemals nutzungsgemischter dºrflicher Strukturen zum 

allgemeinen oder reinen Wohngebiet lässt sich weder für das Plangebiet noch für den Ge-

meindehauptort Groß Kordshagen feststellen und ein Erfordernis zur Sicherung der wirt-

schaftlichen Entwicklungsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe nicht begründen. Das dar-

aus abzuleitende primäre Einsatzfeld des dörflichen Wohngebietes ist für das Plangebiet 

nicht sinnvoll anwendbar.  

Ist eine nutzungsgemischte Bebauungsstruktur unter Einschluss von land- oder forstwirt-

schaftlichen Nebenerwerbsbetrieben planerisches Ziel und deren Umsetzungsmöglichkeit 

begründet anzunehmen, kann die Ausweisung eines dörflichen Wohngebiets im Grundsatz 

auch bei erstmaliger Bebauung eines Gebiets in Betracht kommen.  

Obwohl die Gebietskategorie grundsätzlich auch bei Planung einer erstmaligen Bebauung 

Anwendung finden kann, ist die Gebietskategorie für die Aufstellung des Bebauungsplans 

Nr. 2 ungeeignet. Dies hängt damit zusammen, dass der Bebauungsplan eine nutzungs-

gemischte Bebauungsstruktur unter Einschluss von land- oder forstwirtschaftlichen Neben-

erwerbsbetrieben nicht zum planerischen Ziel hat. Daraus folgt, dass mit Umsetzung des 

Bebauungsplans die in der allgemeinen Zweckbestimmung zum Ausdruck kommende be-

sondere städtebauliche Charakteristik des dörflichen Wohngebietes nicht gewahrt wäre. 

Im Falle des Bebauungsplans Nr. 2 w¿rde die Baugebietskategorie ĂDºrfliches Wohnge-

bietñ nicht dem Ziel der eigentlichen Zweckbestimmung dienen.  

Die Baugebietskategorie "Dörfliches Wohngebiet" ist für die Umsetzung der Planungsziele 

des Bebauungsplans nicht geeignet und lässt sich anhand der Hobby- und Freizeittierhal-

tung (insb. Hühner, Pferde, Schafe, Hunde) in der Nähe des Plangebietes nicht begründen.  

Aufgrund der Hobby- und Freizeittierhaltung wird das Merkmal von Nebenerwerbsbetrie-

ben nicht erfüllt. Während bei Haupterwerbsbetrieben die landwirtschaftliche Tätigkeit un-

ter Einsatz der nahezu vollen Arbeitskraft als Existenzgrundlage betrieben wird (Voller-

werbsbetrieb), wird der Nebenerwerbsbetrieb nebenberuflich ausgeübt und dient lediglich 

der Ergänzung des vorwiegend aus einer anderen als der landwirtschaftlichen Tätigkeit 

erzielten Erwerbs (vgl. VGH München, Urt. v. 29.1.2019 - 1 BV 16.232 -, Rn. 19; BVerwG, 

Urt. v. 16.5.1991 - 4 C 2/89 -, Rn. 13, beide juris). Bei der in Nachbarschaft des Plangebie-

tes vorhandenen Kleintierhaltung fehlen Vertriebsstrukturen, die für einer finanziellen Er-

gänzung des vorwiegenden aus einer anderen Tätigkeit erzielten Erwerbs geeignet wären. 

Die in Allgemeinen Wohngebieten regelmäßig oder aunahmsweise zulässigen Nutzungen 

werden durch die textliche Festsetzung Nr. 1 konkretisiert bzw. näher bestimmt.  
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Textliche Festsetzung 1: Art der baulichen Nutzung 

1.1 Im Allgemeinen Wohngebiet ï bestehend aus den Teilgebieten WA 1 und WA 2 sind 

folgende Nutzungen allgemein zulässig: 

¶ Wohngebäude, 

¶ nicht störende Handwerksbetriebe, 

¶ Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke. 

1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet ï bestehend aus den Teilgebieten WA 1 und WA 2 sind 

folgende Nutzungen nicht zulässig: 

¶ Anlagen für sportliche Zwecke, 

¶ die der Versorgung des Gebiets dienende Läden, 

¶ Schank- und Speisewirtschaften, 

¶ Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

¶ sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

¶ Anlagen für Verwaltungen, 

¶ Gartenbaubetriebe, 

¶ Tankstellen 

1.3 Für die Berufsausübung freiberuflich tätiger und solcher Gewerbetreibender, die ihren 

Beruf in ähnlicher Art ausüben, sind Räume zulässig.  

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO; § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO) 

 

Begründung zur textlichen Festsetzung Nr. 1.1 und 1.3: 

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Der Gebietscharakter wird 

durch das Wohnen bestimmt; entsprechend sind Wohngebäude allgemein zulässig. Neben 

dem Wohnen soll auch Durchmischung mit wohnverträglichen bzw. -ergänzenden Nutzun-

gen ermöglicht werden, soweit durch sie keine Störungen zu erwarten sind. Diese zählen 

zum Nutzungsspektrum eines Allgemeinen Wohngebietes und sollen mit der textlichen 

Festsetzung Nr. 1.1 und 1.3. zulässig sein.  

Beispielsweise ist denkbar, dass in den Gebäuden nicht störende Handwerksberufe wie 

ein kleiner Friseursalon oder ähnliches dienstleistungsorientiertes Handwerk ausgeübt 

wird oder kleine Einrichtungen für kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke unterge-

bracht werden, die das soziale Miteinander fördern, die jedoch der Wohnnutzung deutlich 

untergeordnet sind. Auch für freiberufliche Tätigkeiten nach § 13 BauNVO ist eine verträg-

liche Nutzungsmischung mit dem Wohnen möglich. Derartige Nutzungen sind zwar nicht 

vorgesehen, sollen jedoch ï auch im Hinblick auf zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten- 

zulässig sein. Die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes soll deshalb auch im 

Sinne einer vorausschauenden und nachhaltigen Planung für einen längeren Anwen-

dungszeitraum erfolgen. So ist es vorstellbar, dass sich die Nutzungsanforderungen in den 
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Jahren nach Realisierung des Wohngebietes weiterentwickeln und mit dem Wohnen im 

Zusammenhang stehende Einzelnutzungen untergebracht bzw. hinzugefügt werden sol-

len.  

 

Begründung zur textlichen Festsetzung Nr. 1.2 und 1.3: 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO kann im Bebauungsplan festgesetzt werden, dass bestimmte 

Arten von Nutzungen nicht zulässig sind, sofern die allgemeine Zweckbestimmung des 

Baugebiets gewahrt bleibt. Von dieser Regelung wir wie folgt Gebrauch gemacht: 

Anlagen für sportliche Zwecke werden ausgeschlossen, da in Groß Kordshagen bereits ein 

Fußball- bzw. Sportfeld vorhanden ist. Für Läden, die der wohnungsnahen Versorgung des 

Gebietes dienen, hat das Plangebiet aufgrund der geringen Größe und des geringen Ein-

wohnerpotenzials eine zu geringe Tragfähigkeit. Schank- und Speisewirtschaften werden 

aufgrund ihres nachbarschaftlichen Störpotenzials und zur Vermeidung von gebietsfrem-

den Verkehrsaufkommen (Publikums- und Kundenverkehre) ausgeschlossen. 

Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulassungsfähigen Nutzungen  

¶ Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

¶ sonstige nicht störende Gewerbebetriebe einschließlich Ferienwohnungen im 

Sinne des § 13a BauNVO, 

¶ Anlagen für Verwaltungen, 

¶ Gartenbaubetriebe, 

¶ Tankstellen 

werden ebenfalls als unzulässig festgesetzt. Zum einen widersprechen diese Nutzungen 

aufgrund ihrer potenziell flächenintensiven Betriebscharakteristik dem städtebaulichen 

Entwicklungsziel, die Flächen einer Einfamilienhaus-Wohnbebauung zuzuführen.  

Zum anderen verursachen diese Nutzungen durch den mit ihnen verbundenen Publikums- 

und Kundenverkehr ein potenziell hohes Verkehrsaufkommen, das von der Planstraße 

nicht zu bewältigen ist und ungewollte Störungen der allgemeinen Wohnruhe erzeugt. Ins-

besondere Tankstellen und Gartenbaubetriebe werden auch unter dem Gesichtspunkt des 

vorbeugenden Bodenschutzes ausgeschlossen. Zudem ist das Plangebiet aufgrund seiner 

Lage abseits von wichtigen Verkehrsverbindungen als Standort für Tankstellen ungeeig-

net. 

Ferienwohnungen und Ferienhäuser, die einem ständig wechselnden Kreis von Gästen 

gegen Entgelt vorübergehend zur Unterkunft zur Verfügung gestellt werden und die zur 

Begründung einer eigenen Häuslichkeit geeignet und bestimmt sind (Ferienwohnungen), 

gehören unbeschadet des § 10 in der Regel zu den nicht störenden Gewerbebetrieben 

nach § 4 Absatz 3 der BauNVO. Abweichend vom vorherigen Satz können Räume in den 

übrigen Fällen insbesondere bei einer baulich untergeordneten Bedeutung gegenüber der 
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in dem Gebäude vorherrschenden Hauptnutzung zu den Betrieben des Beherbergungsge-

werbes nach § 4 Absatz 3 Nummer 1 der BauNVO gehören. 

Durch den Ausschluss von sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben sind Ferienwoh-

nungen auf dieser Rechtsgrundlage im Plangebiet unzulässig. Der planungsrechtliche Aus-

schluss von Ferienwohnungen und Ferienhäuser begründet sich daran, dass die planeri-

sche Zielstellung der Gemeinde Groß Kordshagen die Einrichtung von Ferienwohnungen 

innerhalb des Plangebietes nicht vorsieht. Zum einen stehen ausreichende Übernach-

tungskapazitäten auf dem Camping- und Tiny House-Resort nördlich der Ortslage Groß 

Kordshagen zur Verfügung. Zum anderen soll der entstehende Wohnraum Ădauerhaftñ für 

einheimische oder zuziehende Einwohner und Einwohnerinnen mit Hauptwohnsitz dienen 

und daher gegenüber einer Zweckentfremdung geschützt werden.  

 

6.3 Maß der baulichen Nutzung 

Im Bebauungsplan ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 16 Abs. 2 der 

BauNVO das Maß der baulichen Nutzung festgesetzt. Das zulässige Maß der baulichen 

Nutzung des allgemeinen Wohngebietes wird durch die Festsetzung der Grundflächenzahl 

(GRZ), der Zahl der Vollgeschosse und der zulässigen Höhe der baulichen Anlagen gere-

gelt. 

 

6.3.1 Grundflächenzahl 

Zur Regelung des Maßes der baulichen Nutzung wird für die Allgemeinen Wohngebiete 

WA 1 und WA 2 eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 festgesetzt (Festsetzung in der 

Planschablone in der Planzeichnung).  

 

Begründung der Grundflächenzahl: 

Die Regelungen zur Definition der Grundfläche ergeben sich aus § 19 der BauNVO. Die 

GRZ ist eine Verhältniszahl, die angibt, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratme-

ter Grundstücksfläche zulässig sind. Die Grundfläche ist der danach errechnete Anteil des 

Baugrundstücks, der durch bauliche Anlagen überdeckt werden darf. Folglich bestimmt die 

GRZ den überbaubaren Flächenanteil eines für die Nutzung vorgesehenen Grundstückes 

und gibt damit den Versiegelungsgrad sowie die bauliche Dichte wider. Für die Ermittlung 

der zulässigen Grundfläche ist die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die im Bau-

land und hinter der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzungslinie liegt.  

Die Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,3 im allgemeinen Wohngebiet ermöglicht 

eine 30 %ige Überbaubarkeit bzw. Ausnutzung der Grundstücksfläche für die Errichtung 

des Hauptgebäudes. Unter Zugrundelegung der als allgemeines Wohngebiet WA 1 
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festgesetzten Fläche von 9.630 m² ergibt sich aus der GRZ 0,3 insgesamt eine zulässige 

Grundfläche von ca. 2.889 m², die überdeckt werden dar. Die im Bebauungsplan vorge-

schlagenen Grundstücksparzellierungen haben eine durchschnittliche Größe von 

rd. 740 m²; das kleinste Grundstücke hat eine Größe von rd. 615 m² und das größte Grund-

stück von rd. 915 m². Im Hinblick auf die potenziellen Grundstücksgrößen ermöglicht die 

GRZ eine lockere Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern, die typischerweise eine 

bebaute Fläche zwischen 150 bis 200 m² je Hauptgebäude erforderlich macht. 

Die festgesetzte GRZ von 0,3 darf gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO zusätzlich durch die Grund-

flächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu 50 % überschritten 

werden. Hierzu zählen:  

¶ Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,  

¶ Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO (z. B. Gartenlauben, Geräteräume, Ge-

wächshäuser, Fahrradschuppen, Pergolen, befestigte Kompostanlagen, Schwimm-

becken etc.) 

¶ sowie bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrund-

stück lediglich unterbaut wird.  

Dies bedeutet, dass sich die maximal zulässige Versiegelung durch Haupt- und Nebenan-

lagen zusammen auf bis zu 45 % der Baugrundstücksfläche belaufen darf (Haupt-GRZ 0,3 

+ Neben-GRZ 0,15 = Gesamt-GRZ 0,45). 

Die Festsetzung der GRZ ist darauf ausgerichtet, eine wirtschaftlich optimale Ausnutzung 

der zur Verfügung stehenden Baufläche für die Errichtung der geplanten Bebauung zu er-

möglichen und zugleich im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden eine 

übermäßige Inanspruchnahme bzw. Versiegelung zu vermeiden. In Anlehnung der ländli-

chen Siedlungsprägung des Gemeindehauptortes Groß Kordshagen bzw. der Umge-

bungsbebauung soll außerdem ein hoher Freiflächenanteil auf den Grundstücken gewähr-

leistet werden.  

 

6.3.2 Zahl der Vollgeschosse 

Mit der zeichnerischen Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse dürfen die Gebäude im 

Plangebiet ein Vollgeschoss im Sinne der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern 

(LBauO M-V) aufweisen (Festsetzung in der Planschablone in der Planzeichnung).  

 

Begründung der Geschossigkeit:  

Die Festsetzung der Geschossigkeit orientiert sich am Erscheinungsbild der vorhandenen 

Wohnbebauung in der Umgebung des Plangebietes, die zumeist ein Vollgeschoss zzgl. 

ausgebautes Dachgeschoss aufweist. Eine Ausnahme bildet die Solitärbebauung des 

Mehrfamilienhauses aus der Zeit des LPG-Wohnungsbaus.  
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Die Zulässigkeit einer eingeschossigen Bebauung ermöglicht i. V. m. mit der Höhenfest-

setzung (textliche Festsetzung Nr. 2.1) die Errichtung sog. Ăeineinhalb-Geschosserñ. Vo-

raussetzung für das ausgebaute Dachgeschoss ist, dass weniger als zwei Drittel der 

Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m besitzt.  

Die Geschossigkeit entspricht der angestrebten Nutzungsintensitiät und gewährleistet in 

Kombination mit der Höhe der baulichen Anlagen eine ortsgerechte bzw. städtebaulich 

verträgliche Einbindung der neuen Bebauung in das Erscheinungsbild der Gebietsumge-

bung.  

 

6.4 Höhe der baulichen Anlage 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird durch Vorgabe der maximalen Firsthöhen von 8,50 m 

als Höchstmaß bestimmt (Festsetzung in der Planschablone in der Planzeichnung).  

 

Textliche Festsetzung Nr. 2.1: Höhe der baulichen Anlagen 

Als oberer Bezugspunkt gilt die Firsthöhe von Gebäuden, die eine Höhe von 8,50 m über 

Bezugspunkt nicht überschreiten darf. Als Firsthöhe gilt der äußere Schnittpunkt der beiden 

Dachschenkel. Maßgebend ist das eingedeckte Dach.  

 

Begründung der Höhenfestsetzung: 

Die Höhenbegrenzungen stellen sicher, dass sich die Neubebauung hinsichtlich ihrer Höhe 

in das städtebauliche Erscheinungsbild der Umgebungsbebauung einfügt. Vor dem Hinter-

grund der Ortsrandlage soll die absolute bauliche Höhe der Gebäude außerdem einen an-

gemessenen Übergang zwischen Siedlung und Landschaft ausbilden. 

 

Textliche Festsetzung Nr. 2.2: Höhenbezugspunkt: 

Als unterer Bezugspunkt für die festgesetzte Höhe der baulichen Anlagen dient der jeweils 

höchste Punkt der Straßendeckschicht zwischen den Schnittpunkten der beiden seitlichen 

Grundstücksgrenzen mit der Straßengradiente.  

(Rechtsgrundlage: § 9 abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. mit § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 

BauNVO)  

 

Begründung der textlichen Festsetzung Nr. 2.2 

Zur eindeutigen Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen ist nach § 18 Abs. 1 BauNVO 

die Bestimmung des unteren Bezugspunktes erforderlich.  
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Da die Flächen im Plangebiet unterschiedliche Höhen aufweisen, wird als unterer Bezugs-

punkt für die Firsthöhe der jeweils höchste Punkt der fertigen Straßendeckschicht zwischen 

den Schnittpunkten der beiden seitlichen Grundstücksgrenzen mit der Straßengradiente 

gewählt. 

 

Textliche Festsetzung Nr. 2.3 

Die zulässige Firsthöhe darf durch untergeordnete, haustechnische Anlagen und Bauteile 

um bis zu 1,0 m überschritten werden. 

 

Begründung zur textlichen Festsetzung Nr. 2.3 

Aufgrund technischer Bestimmungen ist es erforderlich, dass bestimmte Bauteile, wie z. B. 

Schornsteine und Abluftöffnungen, über den Dachfirst hinaus ragen. Zugleich sind diese 

Bauteile für das städtebauliche Erscheinungsbild der Bebauung nur von geringer Wirkung. 

 

6.5 Bauweise 

 

Textliche Festsetzung Nr. 3 Bauweise: 

3.1 Für das Allgemeine Wohngebiet ï Teilgebiet WA 1 wird als abweichende Bauweise 

festgesetzt: Zulässig sind nur Einzel- und Doppelhäuser. Die längste Seite eines Ge-

bäudes (je Einzelhaus oder je Doppelhaushälfte) darf 15,0 m nicht überschreiten.  

3.2 Die Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO und § 6 LBauO M-

V) 

 

Begründung der textlichen Festsetzung Nr. 3.1 

Festsetzungen zur Bauweise werden für das WA 2 nicht getroffen, da die Anordnung des-

Baukörpers auf dem Grundstück bereits durch die Festsetzung der überbaubaren Grund-

stücksflächen hinreichend genau geregelt ist. 

Für die Sicherung der angestrebten kleinteiligen Bebauungsstruktur ist es im WA 1 jedoch 

erforderlich, von der offenen Bauweise abzuweichen, die gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 

BauNVO Hausformen mit einer Länge bis zu 50 m zulässt. Stattdessen wird die maximale 

Gebäudelänge gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO auf 15 m begrenzt, um bei der Zusammenle-

gung von Grundstücken im WA 1 die Errichtung langgestreckter Baukörper, z. B. Reihen-

häusern, vorzubeugen. Die Errichtung von Mehrfamilienhäusern ist hier nicht erwünscht, 
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denn als Planungsziel wurde die Errichtung von Einfamilien- und Doppelhausbebauung im 

Gemeindehauptort Groß Kordshagen beschlossen. 

Um Missverständnisse zu vermeiden, soll durch den eingeschobenen Wortlaut der Fest-

setzung klargestellt werden, dass das maximale Längenmaß für jedes Einzelhaus und je 

Hälfte des Doppelhauses gilt. Im Ergebnis kann ein Einzelhaus somit maximal eine Grund-

fläche von 15,0 m x 15,0 m aufweisen. Und das ï im Rechtssinne - aus zwei Gebäuden 

bestehende Doppelhaus darf in seiner zusammengezogenen Grundfläche maximal 30,0 m 

x 15,0 m aufweisen; wobei keines der aneinandergebauten Gebäude die eigene Grundflä-

che von 15,0 m x 15,0 m überschreiten darf. 

Das zulässige Längenmaß entspricht den Längenmaßen der im Planumfeld vorhandenen 

Haustypen und ermöglicht innerhalb der großzügig festgesetzten Baufenster ausreichen-

den Spielraum in der späteren bauentwurflichen Ausgestaltung.  

Um die gewachsene Bebauungsstruktur des Gemeindehauptortes Groß Kordshagen auf-

zugreifen (von historischen Katen bis hin zu Einfamilienhäusern jüngeren Baualters) und 

im Plangebiet fortzuführen, wird die abweichende Bauweise auf die Zulässigkeit von Ein-

zel- und Doppelhäuser beschränkt. Durch die Festsetzung der Hausformen wird gleichzei-

tig die Anordnung der Gebäude im Verhältnis zu den Nachbargrundstücken geregelt. Wäh-

rend das Einzelhaus ein allseits freistehendes Gebäude ist, sind Doppelhäuser zwei zu 

einer (seitlichen) Nachbargrenze aneinander gebaute Gebäude. Zugleich können damit 

verschiedenen Gebäudetypologien und unterschiedliche Nutzungsansprüche der Bauher-

ren verwirklicht werden.  

 

Begründung der textlichen Festsetzung Nr. 3.2 

Die Textfestsetzung dient der Klarstellung, wonach bei der Bebauung der Grundstücke die 

Gebäude gemäß § 22 BauNVO mit einem seitlichen Grenzabstand als Einzelhäuser zu 

errichten sind. Der Grenzabstand richtet sich nach den Vorschriften der Landesbauord-

nung M-V (LBauO M-V).  

 

6.6  Zulässige Zahl von Wohnungen 

Textliche Festsetzung Nr. 4: Zulässige Zahl von Wohnungen 

Im Allgemeinen Wohngebiet ï bestehend aus den Teilgebieten WA 1 und WA 2 ï ist je 

Wohngebäude eine Wohnung zulässig. Ausnahmsweise kann bei einer baulichen Unter-

ordnung unter die Hauptwohnung eine Einliegerwohnung zugelassen werden. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

  



Bebauungsplan Nr. 2 ăWohngebiet Am Kirchsteigò Inhalte der Planung und Begründung der einzelnen Festsetzungen  

 

37 

Begründung: 

Grundsätzlich eröffnet die Festsetzung von Einzelhäusern die Möglichkeit zur Schaffung 

von mehreren Wohnungen über eine Hausflurerschließung in einem Wohngebäuden. Da-

her muss der planungsrechtliche Begriff des ĂEinzelhausesñ nicht zwangslªufig dem archi-

tektonischen Bild eines Einfamilienhauses entsprechen. Nach der Auslegung der Recht-

sprechung ist ein Einzelhaus ein allseits freistehender Baukörper, der aber aus mehreren 

selbstständig nutzbaren baulichen Anlagen bestehen kann (OVG Niedersachsen, 

08.12.1995 - 1L 3209/94, BRS 57 Nr. 83 BauR 1996, S. 354, sowie: BVerwG 04.10.1995 

- 4 B 68.95, BRS 57, Nr. 95). Somit sichert allein die zeichnerische Festsetzung ĂEinzel-

hausñ nicht die gew¿nschte Bebauungsart und Nutzungsdichte Ăindividueller Eigenheim-

bau in Form von Einfamilien- und Doppelhªusernñ. Folglich ist zur Erreichung der Pla-

nungsziele die Festsetzung der maximal zulässigen Wohnungen in einem Gebäude erfor-

derlich und geeignet. Mit der Beschränkung der Wohnungsanzahl je Gebäude wird sicher-

gestellt, dass die Wohnungsanzahl und damit die Nutzungsintensität im Gebiet begrenzt 

werden. 

Zugleich soll durch Satz 2 der textlichen Festsetzung die Möglichkeit geboten werden, bei-

spielsweise aus privaten (familiären) Überlegungen heraus, eine baulich untergeordnete 

Wohnung bzw. eine sog. Einliegerwohnung, z. B. für Familienangehörige zu errichten. Dies 

kann z. B. das Wohnen von mehreren Generationen Ăunter einem Dachñ befºrdern. 

Für das allgemeine Wohngebiet ï bestehend aus den Teilgebieten WA 1 und WA 2 ï ergibt 

sich folgende Höchstzahl an Wohnungen (WE) 

13 Wohnhäuser x 1,5 WE = 19,5 WE 

 

6.7 Überbaubare Grundstücksfläche 

Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes WA 1 und WA 2 werden die dau-

erhaft überbaubaren Grundstücksflächen durch straßenseitige und rückwärtige Baugren-

zen nach § 23 Abs. 3 BauNVO zeichnerisch festgesetzt. Die Gebäude der Hauptnutzung 

müssen innerhalb dieser Grenzen errichtet werden.  

 

Begründung zur überbaubaren Grundstücksfläche: 

Durch die Festsetzung von umlaufenden Baugrenzen wird die überbaubare Grundstücks-

flªche in Form sog. ĂBaufensterñ festgelegt, innerhalb derer die Gebªude der Haupnutzung, 

d. h. die geplante Einfamilienhauswohnbebauung, errichtet werden müssen. Für das ge-

plante Baugrundstück auf dem Flurstück 38 ist ein eigenes sog. baukörperbezogenes 

ĂBaufensterñ festgesetzt. Eine ¦berschreitung der gebildeten ĂBaufensterñ gilt nur im ge-

setzlich vorgesehen Umfang für geringfügige Überschreitungen (§ 23 Abs. 3 BauNVO 
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sowie für die sog. untergeordneten Bauteile nach Landesrecht (§ 6 Abs. 6 LBauO M-V i. 

V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO).  

Auf eine baukörperbezogene Festsetzung der Baugrenzen innerhalb des WA 2 für jedes 

einzelne Gebäude wird zugunsten der Flexibilität verzichtet. Die überbaubaren Grund-

st¿cksflªchen bilden zwei groÇflªchige ĂBaufensterñ aus, die eine gewisse Standortvaria-

bilität für die einzelnen Gebäude bei gleichzeitig flexibler Grundstückseinteilung ermögli-

chen. 

Die Baufenster sind so ausgebildet, dass sie zu den seitlichen Grundstücksgrenzen der 

Bestandsbebauung i.d.R. den bauordnungsrechtlichen Mindestabstand von 3,0 m einhal-

ten, so dass die künftigen Wohngebäude mindestens 6,0 m voneinander entfernt liegen. 

Zudem werden von den PlanstraÇen A die ĂBaufensterñ jeweils um 3,0 m abger¿ckt, um 

eine verhältnismäßig klare bauliche Kante mit zusammenhängenden Vorgartenbereichen 

(siehe. § 8 LBauO M-V) in einer Mindesttiefe von 3 m gemäß Abstandvorschriften der Lan-

desbauordnung M-V auszubilden. Die Festsetzung von Baulinien ist dazu nicht erforder-

lich, da kein städtebauliches Erfordernis für strenge Baufluchten besteht.  

Das nördliche Baufenster des WA 1 hält zudem einen Abstand von 1,5 m zur angrenzen-

den Baum-Strauch-Hecke ein. Durch diesen Mindestabstand werden sowohl mögliche Ein-

griffe durch Bautätigkeiten in die Wurzelbereiche der Pflanzen vermieden als auch Schä-

den an der Bebauung durch Wurzeleinwuchs vorgebeugt. 

 

6.8 Stellplätze und Garagen sowie Nebenanlagen 

Textliche Festsetzung Nr. 5 Zulässigkeit von Stellplätzen, Garagen und Nebenanla-

gen: 

5.1 Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie ganz oder teilweise überdachte Stell-

plätze sowie Garagen i. S. des § 12 BauNVO dürfen nur bis zu der von der Erschlie-

ßungsstraße abgewandten Baugrenze und deren seitlichen Verlängerung errichtet 

werden. Einfriedungen, Müllboxen sowie Zugänge und Zufahrten sowie die Nutzung 

der Zufahrten als offener Stellplatz sind von dieser Regelung nicht betroffen. 

5.2 Garagen und überdachte Stellplätze müssen einen Mindestabstand von 1,20 m zur 

seitlichen Grundstücksgrenze einhalten. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 und 4 BauGB i. V. m. mit § 12 Abs. 6 BauNVO, § 23 

Abs. 5 BauNVO)  

 

Begründung der textlichen Festsetzung Nr. 5.1: 

Im öffentlichen Straßenraum werden nur begrenzt Abstellmöglichkeiten für den ruhenden 

Verkehr zur Verfügung stehen. Um eine Entlastung des Stellplatzbedarfs im öffentlichen 

Verkehrsraum zu gewährleisten und gleichzeitig dem privaten Stellplatzbedarf gerecht zu 
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werden, sind Pkw-Stellplätze und Garagen für den eigenen Bedarf im Sinne des § 12 

BauNVO und nach § 49 LBauO M-V auf dem jeweiligen privaten Grundstück herzustellen. 

Dabei wird, wie ortsüblich zu erwarten ist, von zwei Stellplätzen je Hauptgebäude (abge-

deckt z. B. durch eine Garage und einen offenen Stellplatz im Stauraum vor der Garage) 

ausgegangen.  

Gemäß der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und Stellplätzen (Gara-

genverordnung ï GarVO M-V) muss zwischen einer Garage und dem öffentlichen Stra-

ßenraum eine Zufahrtslänge von mindestens 3,00 m eingehalten werden. Die Regelung 

der Textfestsetzung Nr. 5.1 wird getroffen, um die Vorgartenbereiche auch von Carports 

und freistehenden Garagen sowie von weiteren baulichen Anlagen, die unter § 14 BauNVO 

fallen (z. B. Gartengerätehäuschen, Pergolen, Gewächshäuser, Fahrradschuppen, etc.), 

freizuhalten. Hierdurch soll eine möglichst zusammenhänge Begrünung der Vorgärten er-

reicht und eine Zergliederung der baulichen Anlagen vermieden werden. In der Umsetzung 

wird so ein einheitliches städtebauliche Erscheinungsbild erzeugt.  

Um die rückwärtigen Grundstücksteile von Versiegelungen freizuhalten, sind Müllboxen 

und Wege sowie Zufahrten und nicht überdachte Stellplätze auf den Grundstücken von 

dieser Beschränkung ausgeschlossen. Bei Einfriedungen handelt es sich ebenfalls um Ne-

benanlagen. Einfriedungen werden üblicherweise direkt an der Grundstückgrenze errichtet 

und bleiben deshalb von der Festsetzung unberührt.  

 

Begründung der textlichen Festsetzung Nr. 5.2: 

Der geforderte Mindestabstand begründet sich in der landesrechtlichen Zulässigkeit von 

Garagen und Carports in den Abstandsflächen (§ 6 Abs. 8 LBauO M-V). Aus städtebauli-

chen Gründen soll ein Anbauen aber vermieden werden. Stattdessen soll eine Begrünung 

und Einfriedung ermöglicht werden, um Garagenwände auf der Grenze (sog. Grenzga-

rage) zu vermeiden. Ferner soll mit der Festsetzung vermieden werden, dass es durch 

Aneinanderreihen von Einzelhäusern jeweils mit angebauten Garagen zu einer geschlos-

senen Bebauungsstruktur kommt. Dies würde der vorgesehenen baulichen Struktur wider-

sprechen, die eine aufgelockerte Bebauung mit freistehenden Einzelhäusern vorsieht. 

 

6.9 Verkehrsflächen 

Die zur Erschließung des Plangebietes erforderliche Straße wird gemäß § 9 Abs. 11 

BauGB als öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Ăverkehrsberuhigter Be-

reichñ und mit der Bezeichnung ĂPlanstraÇe Añ und ĂPlanstraÇe Bñ festgesetzt. Die Park-

platzfläche gegenüber des Vereinsgebäude wird als Verkehrsfläche mit der Zweckbestim-

mung Ăºffentlicher Parkplatzñ festgesetzt. 
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Begründung: 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über eine neu zu errichtende Erschließungs-

straße, die als öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Ăverkehrsberuhigter 

Bereichñ festgesetzt und in der Planzeichnung als ĂPlanstraÇe Añ und ĂPlanstraÇe Bñ be-

zeichnet wird.  

Die zeichnerische Festsetzung der ĂPlanstraÇe Añ bezieht die vorhandene und öffentlich 

gewidmete Zufahrt Chausseestraße Haus-Nr. 9, 10, 11 ein, die von der ĂChausseestraÇeñ 

(L 21) abzweigend zum rückwärtigen Bereich des Geschosswohnungsgebäudes ein-

schließlich der Garagen führt (s. Abbildung 13). Die gegenüber des Vereinsgebäudes Fv 

Blau-Weiß 72 vorhandene Stellplatzfläche wird in die Verkehrsfläche einbezogen und als 

öffentlicher Parkplatz festgesetzt. Mit der Festsetzung als öffentlicher Parkplatz soll dieser 

Bereich weiterhin als Abstellmöglichkeit am Gebietseingang zur Verfügung stehen.  

Die ĂPlanstraÇe Añ knickt ab, verläuft mittig durch das Plangebiet und verschwenkt im nörd-

lichen Teil des Plangebietes auf das Wegeflurstückes 36 ĂAm Kirchsteigñ, um von dort an 

die Zufahrt ĂChausseestraÇe Haus-Nr. 15 bis 19ñ anzuschließen. Diese ist bereits als Be-

tonplattenweg ausgebildet (s. Abbildung 14) und wird ebenfalls in die Straßenfestsetzung 

einbezogen, da sie eine Erschließungsfunktion für das neue Wohngebiet übernehmen soll. 

Durch den Anschluss beider Zufahrten an die ĂChausseestraÇeñ (L 21), wird das Plange-

biet in einem Ringstraßensystem erschlossen.  

Als Alternativerschließung wurde die zwischen den Flurstücken 49 und 50 liegende Aus-

kragung des Flurstückes 52/2 in die planerischen Überlegungen einbezogen (s Abbildung 

15). Vor dem Hintergrund des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden 

wird diese Variante zur Vermeidung zusätzlicher Bodenversiegelung nicht weiterverfolgt.  

  

Abbildung 13: Ansicht der Zufahrt Chausseestraße Hausnr. 9, 10, 11 und des Parkplatzes 

ggü. des Vereinsgebäudes 
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Abbildung 14: Ansicht der Zufahrt Chausseestraße Hausnr. 15 bis 19 

 

 

Abbildung 15: Alternativerschließung 

 

Für die Erschließung des westlichen Baugrundstückes (Flurstück 38) soll die bestehende 

unbefestigte Zufahrt für das Abwasserpumpwerk 3 der REWA Stralsund mbH in Anspruch 

genommen werden, die Teil des Weges ĂAm Kirchsteigñ ist (Flurstück 36) (s. Abbildung 

16). Um den Straßenanschluss eindeutig darzustellen, wird der entsprechende Abschnitt 

des Kirchsteiges in die öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Ăverkehrsbe-

ruhigter Bereichñ aufgenommen.  
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Abbildung 16: Ansicht der unbefestigten Zufahrt für das Abwasserpumpwerk 3, Blickrich-

tung Westen 

 

Die ĂPlanstraÇe A und Bñ wird vorrangig durch den Quell- und Zielverkehr der anliegenden 

geplanten und bestehenden Wohnbebauung befahren und als Mischverkehrsfläche aus-

gewiesen. Die Verkehrsteilnehmer sollen sich hier, ohne Trennung von Fahrbahn und Geh-

weg, gleichberichtigt bewegen können. Um Begegnungsverkehre mit ausreichenden Si-

cherheitsabständen zu ermöglichen, beträgt die Fahrbahnbreite der neu zu errichtenden 

Planstraße A mind. 4,75 m bis 5,00 m (vgl. Bild 26, RASt 06 ï empfohlene Querschnitte 

für Wohnstraßen). 

Gemäß Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 2006 (RASt 06) liegt die Grenze zur 

Verträglichkeit für eine Mischverkehrsfläche / einen verkehrsberuhigten Bereich bei 400 

Kfz/h. Da die ĂPlanstraÇe A und Bñ als verkehrsberuhigter Bereich festgelegt und als Misch-

verkehrsfläche gestaltet werden sollen, wurden die Vorgaben des RASt 06 zur Anlage von 

Wohnwegen als Vergleich herangezogen. Der Grenzwert zur verträglichen Verkehrsstärke 

in einem Wohnweg mit einer ungefähren Länge von ca. 100 m liegt bei unter 150 Kfz / h. 

Da die Verträglichkeitsgrenze hinsichtlich der maximal verträglichen Verkehrsbelastung 

unterschritten wird, keine weiteren potentiellen Planstandorte in der Nachbarschaft des 

Bebauungsplans Nr. 2 angeschlossen werden und die ĂPlanstraÇe A und Bñ eine reine 

Erschließungs- und Aufenthaltsfunktion übernimmt, setzt der Bebauungsplan die ĂPlan-

straße A und Bñ als verkehrsberuhigter Bereich fest.  
























































































































































